
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Die gelieferten und berechneten Paletten werden bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand abzüglich einer Abnutzungsbeteiligung wieder gut-
geschrieben. Zurückgenommene Lagerwaren werden zum „ab Lagerpreis“ abzüglich 10% Kostenbeitrag nur bei Vorlage der Rechnung gutge-
schrieben. Rückholfrachten werden gesondert berechnet. Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen schriftlich
widersprochen wird.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Reklamationen können nur sofort nach Empfang der Ware schrift-
lich berücksichtigt werden. Erfüllungsort: Geseke, Gerichtsstand: Lippstadt.

§ 1 Allgemeines
1 Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und

Verträge über Warenlieferungen des Verkäufers, auch in lautender und künftiger Ge-
schäftsverbindung.

2 Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn
sie dem Verkäufer schriftlich bestätigt sind.

3 Übernehmen der Verkäufer oder ein von ihm Beauftragter den Einbau der gelieferten
Ware, gelten zusätzlich zu nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für
die Einbauleistung die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen (VOB Teil B) als Vertragsbestandteil.

4 Für den Verkauf des aus Europa und Übersee eingeführten Schnittholzes gelten die
Handelsgebräuche der Mitglieder des Vereins deutscher Holzeinfuhrhäuser e. V. als
Vertragsbestandteil, sowie die – Tegernseer Gebräuche –.

§ 2 Angebote, Lieferfristen
1 Angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2 Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei

denn, daß der Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt.
3 Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt.
4 Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmes-

sungen und Farbe.

§ 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit
1 Für Lieferungen des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort; bei Anlieferung trägt

der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle; bei geänderter
Anweisung trägt der Käufer die Kosten.

2 Streckenlieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladung.
Voraussetzung für die Anlieferung ist eine mit schwerem Lastzug befahrbare Anfuhr-
straße. Verläßt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfuhr-
straße, so haftet dieser für auftretenden Schaden. Das Abladen hat unverzüglich und
sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet.
Bei Anlieferung ab Lager werden grundsätzlich Anfuhrkosten und Kranentladung
berechnet.

3 Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare, außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche
Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für die Dauer ihrer Aus-
wirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.

4 Im Falle des Leistungsverzugs des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenen Un-
möglichkeit der Leistung sind Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen,
es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

§ 4 Zahlung
1 Der Kaufpreis ist sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug zahlbar.
2 Zielverkauf bedarf der Vereinbarung. Rechnungen sind bei Zielgewährung gemäß der

Rechnungsfußnote fällig. Andere Zahlungsbedingungen bedürfen individueller Verein-
barung.

3 Skontogewährung hat zur Voraussetzung, daß das Konto des Käufers sonst keine fäl-
ligen Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert ohne Fracht
und Dienstleistungen.

4 Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf
der Zustimmung des Verkäufers; Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.

5 Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-
buches ist, vom Fälligkeitstage an und vom Käufer, der kein Kaufmann ist, ab Verzug
Zinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten, mindestens aber von
3% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, zu berechnen; die Geltend-
machung weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

6 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug,
Scheck- oder Wechselprotest, Sperrung durch die Kreditversicherung, ist der Verkäu-
fer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenste-
henden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen
Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheits-
leistungen zu verlangen.

7 Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird den Käufer
mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.

ß Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes aus
früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrech-
nung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese vom Verkäufer aner-
kannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
1 Die Obliegenheiten der §§ 377 und 378 das Handelsgesetzbuches gelten für den

Käufer, der Kaufmann im Sinne das HGB ist. Mängel, Transportschäden, Fehlmengen
oder Falschlieferungen sind unverzüglich anzuzeigen; beanstandete Ware darf nicht
verarbeitet oder eingebaut werden. Im Geschäftsverkehr mit kaufmännischen Kunden
gelten §§ 377 f. HGB. Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güternah-
und -fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der Käufer die erforderli-
chen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen. Handelsüblicher
Bruch und Schwund können nicht beanstandet werden.

2 Soweit wir wegen Lieferung mangelhafter Ware zur Gewährleistung gesetzlich ver-
pflichtet sind, werden wir nach unserer Wahl nachbessern oder mangelfrei Ersatz lie-
fern; bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat unser Kunde nach
seiner Wahl Anspruch auf Herabsetzung das Kaufpreises oder Rückgängigmachung
des Kaufvertrages. Weitergehende Ansprüche, etwa solche aus positiver Vertrags-
verletzung oder Verschulden bei Vertragsverhandlungen oder unerlaubter Handlung
sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Versatz oder grober Fahrlässigkeit.
Zugesicherte Eigenschaften im Sinne von § 459 Abs. 2 das Bürgerlichen Gesetz-
buches sind als Zusicherung ausdrücklich zu kennzeichnen. Eine Bezugnahme auf
DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich die nähere Warenbezeichnung und begründet
keine Zusicherung durch den Verkäufer, es sei denn, daß eine Zusicherung ausdrück-
lich vereinbart wurde.

3 Schadenersatzansprüche das Käufers aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden
bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei
denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

§ 6 Eigentumsvorbehalte
1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises als Vorbehaltsware Ei-

gentum des Verkäufers sowie bis zur Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung be-
stehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch
entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Die Einstel-
lung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und
deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammen-
hang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haf-
tung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlö-
sung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers
ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und
der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.

2 Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so
erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne daß dieser hieraus verpflichtet wird;
die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht
dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen
Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur
Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware
gemäß §§ 947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verbunden, vermischt oder ver-
mengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Allein-
eigentum, so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer, Miteigentum nach dem Ver-
hältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung,
Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder
Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im
Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

3 Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer ge-
hörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräuße-
rung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen
Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab, der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert
der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Siche-
rungszuschlages von 10%, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter
entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Ver-
käufers steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der
dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht. Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung gemäß Abs. 3
Satz 1 und 3 erstreckt sich auch auf die Saldoforderung.

4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines
Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den
es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbe-
haltsware mit allen Nebenrechten, einschließlich eines solchen auf Einräumung einer
Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung
an. Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

5 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des
Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Ver-
äußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen
in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und mit Rang vor dem
Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entspre-
chend.

6 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßga-
be berechtigt und ermächtigt, daß die Forderungen im Sinne von Abs. 3, 4 und 5 auf
den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehalts-
ware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht
berechtigt.

7 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der
gemäß Abs. 3, 4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eige-
nen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zah-
lungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Ver-
käufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und
diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die
Abtretung auch selbst anzuzeigen.

8 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbebaltsware oder in die ab-
getretenen Forderungen hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich unter Übergabe
der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

9 Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung eines Konkurses, eines gericht-
lichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht zur Weiter-
veräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächti-
gung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechsel-
protest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

10 Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten gemäß der Wertberechnung der
Vorbehaltsware in Abs. 3 die Forderung um mehr als 20%, so ist der Verkäufer inso-

11 Wir behalten uns vor einen Ökozuschlag in Höhe von 1,95% vom Nettowarenwert zu
berechnen.

weit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung
aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum
an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Käufer über.

§ 7 Gerichtsstand
1 Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 der

Zivilprozeßordnung vor, ist Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien,
auch für Wechsel- und Scheckklagen, das für die Niederlassung des Verkäufers
zuständige Amtsgericht.

2 Ist der Vertragspartner nicht Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist
Gerichtsstand für des Mahnverfahren das für die Niederlassung des Verkäufers zu-
ständige Amtsgericht.

§ 8 Bundesdatenschutzgesetz
1 Der Auftraggeber gestattet, daß die im Rahmen der Auftragsabwicklung und Abrech-

nung erforderlichen Daten mittels EDV verarbeitet und gespeichert werden (§ 3
BDSG). Die Rechnung (Lieferschein) gilt gleichzeitig als Benachrichtigung im Sinne
des § 26 Abs.1 des Bundesdatenschutzgesetzes.

Ausgabe 1. April 1979
Überarbeitung September 2013
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